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(54) Fahrgeschäft, Sicherheitssystem, Verfahren zum Betrieb eines Fahrgeschäfts, und Verfahren 
zur Bergung eines Fahrzeugs in einem Fahrgeschäft

(57) Ein dargestellter Streckenabschnitt 2 eines er-
findungsgemäßen Fahrgeschäfts lweist ein primäres
Transportsystem 4 (Lift) mit einer ersten Förderkette 5,
ersten Kettenrädern 6, und einem ersten Antrieb 7 zum
Antrieb der ersten Förderkette 5 auf. Das Fahrzeug 3
wird mittels eines ersten Mitnehmers 8, der in die För-
derkette 5 eingreift, transportiert. Neben dem primären
Transportsystem 4 weist das Fahrgeschäft 1 ein sekun-

däres Transportsystem 9 auf. Das sekundäre Transport-
system 9 ist parallel zum primären Transportsystem 4
angeordnet und weist redundante Elemente auf, nämlich
eine zweite Förderkette 10, zweite Kettenräder 11, einen
zweiten Antrieb 12, und einen am Fahrzeug angebrach-
ten zweiten Mitnehmer 13. Im Fall einer Störung des er-
sten Transportsystems 4 kann der zweite Mitnehmer 13
die volle Last des Fahrzeugs 3 übernehmen und das
Fahrzeug 3 weiter transportieren.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Diese Erfindung betrifft ein Fahrgeschäft, um-
fassend einen Streckenverlauf, wenigstens ein entlang
des Streckenverlaufs bewegbares Fahrzeug, wenig-
stens ein erstes Transportsystem zur Bewegung des
Fahrzeugs entlang des Streckenverlaufs, wobei das er-
ste Transportsystem wenigstens einen ersten Antrieb
aufweist. Außerdem betrifft die Erfindung ein Sicher-
heitssystem für ein schienengebundenes Fahrzeug in ei-
nem Fahrgeschäft. Zudem betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Betrieb eines Fahrgeschäfts, insbesondere
wie beschrieben, wobei das Fahrzeug mittels eines er-
sten Fördersystems an ein mit einer ersten Geschwin-
digkeit bewegtes Förderelement angekoppelt entlang ei-
ner Fahrstrecke bewegt wird, sowie ein Verfahren zur
Bergung in einem Fahrgeschäft.

STAND DER TECHNIK

[0002] Achterbahnen erfreuen sich bei einem breiten
Publikum hoher Beliebtheit. Das Fahrgefühl bei der Be-
nutzung von Achterbahnen vermittelt neben der Freude
an der Geschwindigkeit und der Höhe auch einen gewis-
sen Nervenkitzel und einen Wechsel der Gefühle.
[0003] Um das positive Bild, das Achterbahnen in der
Öffentlichkeit genießen, zu festigen, ist es sowohl für
Hersteller als auch für Betreiber von Achterbahnen wich-
tig, höchste Sicherheitsstandards zu bieten. So muss ins-
besondere darür gesorgt werden, dass ein unplanmäßi-
ger Stillstand eines Fahrzeugs, auch an einer spektaku-
lären Stelle der Fahrstrecke, für die Fahrgäste ohne ne-
gative Folgen bleibt. Außerdem sollte ein derartiger Stör-
fall unspektakulär und effizient behandelt werden kön-
nen.
[0004] Ursachen für technische Pannen können trotz
modernster, fehlertoleranter Steuerungen und bester
Wartung nie ganz ausgeschlossen werden. Im Extremfall
kann es vorkommen, dass die Fahrgäste bei einer Stö-
rung aus dem Fahrzeug evakuiert bzw. geborgen werden
müssen. Dies gilt zumindest immer dann, wenn auch nur
der Verdacht besteht, dass nicht alle Sicherheitsfunktio-
nen, die für das sichere Weiterbewegen der Fahrzeuge
benötigt werden, sicher verfügbar sind.
[0005] Die Hauptgefahr einer Auffahrt liegt darin, dass
das gerade nach oben zu transportierende Fahrzeug un-
kontrolliert zurück rollt und die Passagiere unzulässigen
Beschleunigungen ausgesetzt werden. Weiterhin kann
das Risiko bestehen, dass das Fahrzeug mit einem nach-
folgenden Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit kollidiert.
Diese Gefahr wird meist durch eine so genannte Anti-
Rollback-Einrichtung verhindert, die von der eigentlichen
Transporteinrichtung unabhängig ist. Diese Einrichtung
lässt die Vorwärtsfahrt zu und verhindert - meist mittels
einer Art Verzahnung - ein Zurückrollen des Fahrzeugs
im Störfall. Dies bedeutet, dass im Störfall, so z.B. bei

Stromausfall, das Fahrzeug weder vorwärts noch zurück
bewegt werden kann. Die Fahrgäste müssten in diesem
Fall aus dem Fahrzeug evakuiert werden. Je steiler die
Auffahrt, um so schwieriger, unkomfortabler und gefähr-
licher wird das Evakuieren von Personen aus einem
Fahrzeug.
[0006] Bei Vertikalauffahrten, die insbesondere in
Überkopfpositionen übergehen, kann bereits ein länge-
res Verweilen in einer Überkopfposition zu Gesundheits-
schäden führten. Dies verbietet alle bisher bekannten
Vorgehensweisen. Insbesondere der Einsatz einer kon-
ventionellen Rücklaufsicherung (Anti-Rollback-Device)
ist sehr problematisch, da diese den Rücktransport des
Fahrzeugs zum Beginn der Auffahrt verhindert.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Fahrgeschäft, ein Sicherheitssystem für
ein Fahrgeschäft sowie Verfahren zum Betrieb eines
Fahrgeschäfts und zur Bergung eines Fahrzeugs bereit-
zustellen, mit deren Hilfe ein Fahrzeug im Fall einer Be-
triebsstörung sicher und unspektakulär geborgen wer-
den kann.

TECHNISCHE LÖSUNG

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Fahrge-
schäft gemäß dem Anspruch 1, ein Sicherheitssystem
für ein schienengebundenes Fahrzeug in einem Fahr-
zeug gemäß dem Anspruch 8, ein Verfahren zum Betrieb
eines Fahrgeschäfts gemäß dem Anspruch 12 und ein
Verfahren zur Bergung eines Fahrzeugs in einem Fahr-
geschäft gemäß dem Anspruch 15. Merkmale vorteilhaf-
ter Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus
den abhängigen Ansprüchen.
[0009] Das erfindungsgemäße Fahrgeschäft umfasst
einen Streckenverlauf, wenigstens ein entlang des Strek-
kenverlaufs bewegbares Fahrzeug, und wenigstens ein
erstes Transportsystem zur Bewegung des Fahrzeugs
entlang des Streckenverlaufs, wobei das erste Trans-
portsystem wenigstens einen ersten Antrieb aufweist.
Außerdem weist das Fahrgeschäft wenigstens ein zwei-
tes Transportsystem zum Weitertransport und/oder zum
Abbremsen des Fahrzeugs bei einer Störung des ersten
Transportsystems auf.
[0010] Der Streckenverlauf wird in der Regel durch ein
Führungs- oder Schienensystem festgelegt, auf dem we-
nigstens ein Fahrzeug schienengebunden entlang des
Schienenverlaufs bewegbar ist. Der Streckenverlauf
weist typischerweise Anstiege und Abfälle auf, wobei das
Fahrzeug im regulären Betrieb mittels des ersten Trans-
portsystems (Lift, Auffahrt) einen Anstieg bewältigt.
[0011] Die Grundidee der Erfindung besteht darin, ne-
ben dem regulären Transportsystem ein weiteres redun-
dantes Transportsystem bereitzustellen, wobei jedes der
Transportsysteme das Fahrzeug alleine bewegen bzw.
abbremsen/auffangen kann. Auf diese Weise müssen
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keine Sicherheitseinbußen hingenommen werden. Ab-
gesehen davon, dass sich keine Person zur Havariestelle
hin begeben muss, um auf das Fahrzeug oder das Trans-
portsystem einzuwirken, kann das redundante Trans-
portsystem dafür sorgen, dass der Ausfall des primären
Transportsystem von den Passagieren praktisch nicht
bemerkt wird, da das sekundäre Transportsystem das
Fahrzeug ohne Unterbrechung weiter transportieren
kann. Es müssen zudem keine zusätzlichen Einrichtun-
gen an die Stelle, an der sich das Fahrzeug im Augenblick
der Störung befindet, befördert oder angedockt werden.
Der installierte Aufwand an redundanten Bauteilen sorgt
insbesondere für die Sicherheit des Gesamtsystems.
Das redundante Transportsystem kann als Bergesystem
angesehen werden, da es den Weitertransport eines
Fahrzeugs nach einem Ausfall des primären Antriebs-
oder Fördersystems ermöglicht. Ist ein sich von selbst
aus der Kette ausklinkender Kettenhaken (oder entspre-
chend anderes Andockmittel an die Transportkette oder
ein anderes Transportmittel) am Fahrzeug vorhanden,
so kann das Fahrzeug mit der Sicherungskette (oder an-
derem Transportmittel) auch dann sowohl vorwärts als
auch rückwärts transportiert werden, wenn die Trans-
portkette blockiert ist. Ein System aus Kette und Ketten-
haken steht hier repräsentativ auch für andere Trans-
portmittel und Andockmittel, wie z. B. Seile mit Seilklam-
mern, Mitnehmerschlitten, Bergefahrzeuge, etc.
[0012] Die Transportsysteme können gleichartig oder
unterschiedlicher Art sein. Beispielsweise können zwei
Kettentriebe mit Gliederkette, ein Kettentrieb und ein Seil
oder Rundstahlketten getriebener Schleppschlitten, etc.,
genutzt werden. Zu einem Transportsystem sind etwa
der Antrieb, die Kraftübertragungsmittel, z. B. die Trans-
portkette, Kopplungsmittel (z.B. Mitnehmer, Kettenha-
ken), Kettenräder, Bremsen, etc., zu zählen. Die Syste-
me sind in allen Komponenten redundant, können jedoch
unterschiedlich ausgeführt oder von unterschiedlicher
Technik sein. So können nur die Ketten und die Ketten-
räder vom gleichen Typ sein, jedoch mit unterschiedli-
chen Aufgaben. Beide Transportsysteme können alle er-
forderlichen Transportfunktionen (auch Transport in un-
terschiedlichen Richtungen) erfüllen sowie das Fahrzeug
halten oder als Rücklaufsicherung wirken.
[0013] Das redundante Transportsystem kann jedoch
auch ganz anders konzipiert sein, so dass es nicht "par-
allel" zum ersten Transportsystem arbeitet, sondern z.B.
zeitlich versetzt. So ist es denkbar, ein erstes konventio-
nelles Transportsystem mit konventioneller Rücklaufra-
ste vorzusehen. Das zweite Transportsystem kann ein
"Bergeschlitten" sein, der im Fall einer Störung an die
Rücklaufraste oder das Fahrzeug ankoppelt und das
Fahrzeug dann weiter transportiert. Der Bergeschlitten
kann z.B. ein auf einer eigenen Bahn beweglicher Mit-
nehmer sein, der über ein Seil, eine Kette, etc., angetrie-
ben wird.
[0014] Das zweite Transportsystem kann alternativ
dazu einen Bergewagen oder Bergeschlitten umfassen,
wobei das zweite Transportsystem so ausgebildet ist,

dass im Störfall der Bergeschlitten zum blockierten Fahr-
zeug bewegt wird. Durch das Andocken des Bergeschlit-
tens an das Fahrzeug kann dieses außer Eingriff mit der
Rücklaufraste oder einer konventionellen Rücklaufsiche-
rung gebracht werden. Das geschieht z.B. durch ein mit-
tels einer Feder vorgespanntes Andrücken des Berge-
wagens auf ein Gestänge und/oder einen Bowdenzug.
Wenn der Bergewagen das Fahrzeug geringfügig ange-
hoben hat, so dass die Rücklaufraste(n) entlastet ist
(sind), werden und bleiben diese über die Federvorspan-
nung ausgerückt. Somit ist ein Abwärtstransport des
Fahrzeugs möglich.
[0015] Mit Hilfe dieses Systems kann das Fahrzeug
weitestgehend automatisiert sowohl vorwärts in als auch
rückwärts transportiert werden. Das System kann eigene
Führungen, einen eigenen Antrieb und eigene Förder-
mittel aufweisen und sowohl mit elektrischer Energie aus
dem Netz als auch mit einer Notstromversorgung über
eine von der Anlagensteuerung unabhängige eigene
Steuerung bedient werden. Vorzugsweise ist für das
Funktionieren eines solchen Systems ein spezieller Ket-
tenhaken vorgesehen, der automatisch bei Entlastung
aus der Kette ausrastet. Ansonsten wäre ein Transport
rückwärts bei blockierter Kette nicht möglich. Alternativ
dazu kann natürlich, ebenso wie für die Rücklaufsiche-
rung beschrieben, der Kettenhaken mittels eines ver-
gleichbaren Mechanismus durch den andockenden Ber-
gewagen oder einen andockenden Mitnehmer außer
Eingriff gebracht werden. Diese Lösung beinhaltet in der
Regel die Bereitstellung einer klassischen Anti-Rollback-
Einrichtung mit Verzahnung. Die Klinke(n) und gegebe-
nenfalls der (die) Kettenhaken werden jedoch vollauto-
matisch mittels des Bergewagens aus der Verzahnung
ausgerückt.
[0016] Das Abfangen eines Absturzes des Fahrzeugs
kann mit einer zweiten Transporteinrichtung wesentlich
sanfter erfolgen als mit der starren Zahnstange, da der
auftretende Stoß nicht durch die Fallhöhe, die sich aus
der Zahnteilung ergibt, bestimmt ist, sondern durch die
Bremskraft an der zweiten Transporteinrichtung, z.B. der
Sicherungskette. Da das Fahrzeug anschließend in der
Sicherheitskette hängt, kann es mit dieser unmittelbar
ohne zusätzliche Maßnahmen weiter transportiert wer-
den.
[0017] Insbesondere weist das zweite Transportsy-
stem wenigstens einen zweiten Antrieb auf. Der primäre
und der sekundäre Antrieb können gleich oder unter-
schiedlich sein.
[0018] So können die beiden Transportsysteme durch-
aus konstruktiv gleich aufgebaut sein und dennoch be-
züglich Belastung und damit bezüglich Verschleiß, Le-
bensdauer und Sicherheit sehr unterschiedliche Eigen-
schaften aufweisen, z.B. dadurch, dass im Normalbe-
trieb das erste Transportsystem etwa 90 % der Last trägt,
auf das zweite Transportsystem nur die restlichen 10 %
entfallen. Dies kann unter anderem durch das Antriebs-
konzept des sekundären Transportsystems gewährlei-
stet werden, wie im folgenden näher beschrieben wird.
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[0019] Der erste Antrieb kann eine konventionelle An-
triebseinheit, z. B. eine mechanische Antriebseinheit mit
einem Drehstrommotor und Frequenzwandler, einem
Getriebe und externen Bremsen sein. Der zweite Antrieb
kann ein hydraulischer Motor mit hohem Drehmoment
ohne Getriebe, aber mit einer Bremse, sein. Dieser zwei-
te Antrieb kann in einem ersten Betriebsmodus für den
normalen Fahrbetrieb und in einem zweiten Betriebsmo-
dus für die Bergung betrieben werden.
[0020] Im ersten Betriebsmodus arbeitet der Hydrau-
likmotor bei niedrigem Druck und hoher Geschwindig-
keit, so dass beispielsweise die zweite Förderkette mit
etwas höherer Geschwindigkeit bewegt wird als die erste
Förderkette. Durch die etwas höhere Geschwindigkeit
legt sich die zweite Förderkette immer an den zweiten
Mitnehmer des Fahrzeugs an. Dadurch wird ab dem An-
legen an den zweiten Mitnehmer Gleichlauf zwischen
beiden Antrieben erzielt und die zweite Kette übernimmt
durch das begrenzte Drehmoment des zweiten Antriebs
nur einen geringen Anteil der gesamten zu transportie-
renden Last (z. B. maximal 10 %). Der entsprechende
Mitnehmer des zweiten Transportsystems steht dabei
stets in Kontakt mit einem Kettenglied bis das Fahrzeug
die Kette verlässt.
[0021] Im regulären Betrieb bleiben somit die Förder-
elemente beider Transportsysteme in Kontakt mit dem
Fahrzeug. Zusätzliche Kräfte, die die Förderelemente
belasten, treten nicht auf. Sofern bspw. der Mitnehmer
des ersten Transportsystems ausfällt, kann die Steue-
rung den Lift anhalten, um dem Personal weitere Ent-
scheidungen zu ermöglichen. Im Gegensatz zur konven-
tionellen Rücklaufsicherung fällt dabei jedoch das Fahr-
zeug nicht auf den nächsten Zahn der Zahnleiste einer
Rücklaufsicherung zurück und erzeugt dabei sehr hohe
Kräfte durch die aufzunehmende Energie und den dabei
entstehenden Stoß. Da der zweite Mitnehmer bereits
Kraft zwischen Kette und Fahrzeug überträgt ist sicher-
gestellt, dass er bereits anliegt und das Fahrzeug über
das zweite Transportsystem sanft zum Stillstand ge-
bracht wird, wodurch keine besonders hohe Belastung
entsteht. Beide Förderelemente können beide Funktio-
nen, nämlich den Transport und die Rücklaufsicherung,
übernehmen. Nach dem Ausfall eines Systems trägt und
transportiert das zweite Transportsystem die gesamte
Last. Beim Transport des Fahrzeugs mit nur einem
Transportsystem übernimmt jeweils das andere Trans-
portsystem eine Sicherheitsfunktion, z. B. die Funktion
einer Rücklaufsicherung. Das zweite Transportsystem
wirkt somit im regulären Betrieb als mit dem ersten För-
derelement mitgeführte Rücklaufsicherung.
[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das erste Transportsystem und/oder das zweite Trans-
portsystem wenigstens eine Rücklaufsicherung zur Ver-
hinderung einer Rückwärtsbewegung bei einer Störung
des ersten Transportsystems auf. Das zweite Transport-
system kann als Rücklaufsicherung wirken, beispielswei-
se bei einem Kettenriss oder einem gebrochenen Mit-
nehmer des ersten Transportsystems, da der Mitnehmer

des zweiten Transportsystems ohnehin stets im Eingriff
mit dem Förderelement des zweiten Transportsystems
steht Ebenso kann das erste Transportsystem als Rück-
laufsicherung bei Ausfall des zweiten Transportsystems
wirken.
[0023] Das Fahrgeschäft ist demnach mit einem Ber-
gesystem und zusätzlich auch mit einer Rücklaufsiche-
rung ausgestattet. Dabei besteht das Rücklaufsiche-
rungssystem nicht zwangsläufig aus den konventionel-
len, fix an der Strecke angebauten Elementen wie Zahn-
stange und Raste oder Klemm- oder Reibelemente. Das
für die Bergung vorhandene zweite Transportsystem
kann ohne Zusatzaufwand für die Rücklaufsicherung
verwendet werden, da es von sich aus geeignet ist, das
Fahrzeug an jeder Stelle zu transportieren, abzubrem-
sen und an der Position zu halten. Das zweite Transport-
system, sofern es als Rücklaufsicherung wirkt, mildert
einen auftretenden Stoß wesentlich ab oder vermeidet
diesen vollständig. Bei anderen Rücklaufsicherungssy-
stemen, bei denen systembedingt hohe Stoßkräfte auf-
treten, werden technische Maßnehmen ergriffen, mit
welchen die auftretenden Kräfte begrenzt werden (z.B.
eine Zahnleiste, die sich bei Einwirken der Kraft gegen
die Struktur verschieben kann oder auf einem Energie
aufnehmenden Element abgestützt ist). Im Gegensatz
zu solchen Einrichtungen, bei denen die Energieaufnah-
me nur einmalig möglich ist, kann das sekundäre Trans-
portsystem ohne weitere Wartung beliebig oft als Rück-
laufsicherung dienen. Das bedeutet, dass die Rücklauf-
sicherung für Passagiere, Fahrzeug und alle Elemente
der Transport- und Rücklaufsicherungseinrichtung sehr
schonend wirkt und dass ein Weitertransport des Fahr-
zeuges ohne Einbuße an Sicherheit der Rücklaufsiche-
rung möglich ist.
[0024] Vorzugsweise weist das System unabhängige
Bremsen für das erste bzw. das zweite Transportsystem
zum Fixieren der Kette, und/oder unabhängige Steue-
rungen der Antriebe auf, die sowohl aus dem Netz und/
oder aus einer Notstromversorgung betrieben werden
können. Wann eine Kette zur Sicherungskette wird und
die Bremsen dieser Kette einsetzen, kann von einer Rei-
he von Kriterien abhängen. Diese Kriterien können sich
auf elektrische (signaltechnische) oder mechanische
Größen beziehen (z.B. Auslösen einer Überlastkupp-
lung).
[0025] Insbesondere weist das erste Transportsystem
wenigstens ein erstes durch den ersten Antrieb beweg-
bares erstes Förderelement zur Übertragung der An-
triebskraft des ersten Antriebs auf das Fahrzeug auf.
[0026] Vorzugsweise weist das Fahrgeschäft wenig-
stens ein erstes Kopplungselement zum Ankoppeln und/
oder zum Abkoppeln des Fahrzeugs vom ersten Förder-
system auf.
[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das zweite Transportsystem wenigstens ein zweites För-
derelement zur Übertragung der Antriebskraft des zwei-
ten Antriebs auf das Fahrzeug auf. Das erste und/oder
das zweite Förderelement kann beispielsweise eine För-
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derkette sein. Das zweite Förderelement kann an Stelle
der oder zusätzlich zu einer Zahnleiste oder eines ande-
ren Rücklaufsicherungselementes und /oder eines an-
deren Bergesystems vorgesehen sein.
[0028] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist das Fahrgeschäft wenigstens ein zweites
Kopplungselement zum Ankoppeln und/oder zum Ab-
koppeln des Fahrzeugs vom zweiten Transportsystem
auf. Typische Kopplungselemente sind form- oder reib-
schlüssige Mitnehmer, Kettenhaken, die beispielsweise
in eine der Förderketten eingreifen. Das Fahrzeug kann
für jedes Transportsystem wenigstens eines, zwei, oder
mehrere Kopplungselemente aufweisen.
[0029] Ein erfindungsgemäßes Sicherheitssystem für
ein schienengebundenes Fahrzeug in einem Fahrge-
schäft weist ein redundantes Transportsystem auf, das
zusätzlich zu einem ersten Transportsystem zur Bewe-
gung des schienengebundenen Fahrzeugs parallel zu
diesem angeordnet ist. Eine parallele Anordnung bedeu-
tet in diesem Zusammenhang, dass beide Transportsy-
steme wenigstens in einem bestimmten Streckenab-
schnitt in der Lage sind, unabhängig voneinander das
Fahrzeug zu bewegen. Das redundante Transportsy-
stem kann so bei einer Störung des Transportsystems
ein Fahrzeug aus dem Streckenabschnitt weiter trans-
portieren. Die Transportsysteme können, wie beispiels-
weise bei zwei parallelen Kettenförderern, zeitgleich in
Betrieb sein, auch wenn eines der Systeme keine Last
trägt. Allerdings läuft es mit dem ersten System mit und
ist so stets bereit, den Transport unmittelbar nach einem
Störfall zu übernehmen.
[0030] Vorzugsweise weist das erste Transportsystem
wenigstens einen ersten Antrieb auf, und das zweite
Transportsystem wenigstens einen zweiten Antrieb.
[0031] Insbesondere weist das erste Transportsystem
ein erstes Förderelement auf, und das zweite (redundan-
te) Transportsystem ein zweites Förderelement.
[0032] Vorzugsweise weist das erste Transportsystem
wenigstens ein erstes Kopplungselement auf, und das
redundante zweite Transportsystem wenigstens ein
zweites Kopplungselement. Die Kopplungselemente
können am Fahrzeug oder an der Fahrstrecke angeord-
net sein. Bei dem beanspruchten Sicherheitssystem ist
beispielsweise ein von selbst aus der Kette ausklinken-
des erstes Kopplungselement des regulären Transport-
systems vorgesehen. Dadurch kann bei völlig blockier-
tem erstem Transportsystem das Fahrzeug mit dem
zweiten Transportsystem abwärts transportiert werden.
Während des regulären Transportvorgangs durch das
erste Transportsystem sollen wenigstens je ein Kopp-
lungselement stets im Eingriff mit einem jeweiligen För-
derelement stehen, wobei zu Beginn bzw. Ende des
Transports eine Phase vorgesehen sein kann, in der die
Kopplungselemente in bzw. außer Eingriff mit dem je-
weiligen Förderelement gebracht werden. Zusätzlich
sollte das Kopplungselement in der Lage sein, das ent-
sprechende Förderelement zu überholen. Dies ist dann
von Vorteil, sobald ein Förderelement zwar blockiert ist,

jedoch noch als Rücklaufsicherung wirken soll. Beim
Weitertransport mit dem anderen Transportsystem muss
in diesem Fall die Überholfunktion gewährleistet sein.
Zudem muss bei diesem Einsatz gewährleistet sein, dass
das Kopplungselement im Bedarfsfall wieder einrasten
kann.
[0033] Prinzipiell kann das zweite Transportsystem
auch so ausgebildet sein, dass es zwar eigene Förder-
komponenten wie ein eigenes Förderelement, Kopp-
lungselement, eine eigene Bremse etc. aufweist, jedoch
keinen eigenen Antrieb. Das zweite Förderelement kann
an einen gemeinsamen Antrieb gekoppelt sein. In einem
Störfall kann entweder der gemeinsame Antrieb den
Transport übernehmen. Es kann jedoch auch sein, dass
das zweite Transportsystem lediglich eine (eigene)
Bremse, beispielsweise eine elektronisch gesteuerte
Bremse, aufweist und als Rücklaufsicherung wirkt, in-
dem das Fahrzeug bei einer Störung über eine bestimm-
te Strecke weg vom zweiten Transportsystem sanft ab-
gebremst wird.
[0034] Das zweite Transportsystem kann auch in Form
eines mitfahrenden Bergewagens ausgeführt sein, der
im Bedarfsfall mit einer herkömmlichen, mit dem Fahr-
zeug mitgeführten Rücklaufsicherung (z.B. mit einer
Zahnleiste) koppelt. Das Mitbewegen kann mittels eines
Schlittens oder Wagens (catch car), eines Seils mit Mit-
nehmern, einer mitlaufenden Kette, etc., bewerkstelligt
werden. Sobald das Haupttransportsystem (also der ei-
gentliche Antrieb oder Aufzug) funktionsunfähig ist, kann
die mitfahrende Rücklaufsicherung als Transporteinrich-
tung wirken und das Haupttransportsystem die Rücklauf-
sicherungs-Funktion übernehmen.
[0035] In einem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Betrieb eines Fahrgeschäfts, insbesondere wie oben be-
schrieben, wird ein Fahrzeug mittels eines ersten Trans-
portsystems mit einer ersten Geschwindigkeit entlang ei-
ner Fahrstrecke bewegt, wobei das Fahrzeug an ein er-
stes mit einer ersten Geschwindigkeit bewegtes Förder-
element angekoppelt ist. Ein zweites Förderelement ei-
nes zweiten Transportsystems wird zusätzlich parallel
zum ersten Förderelement mit einer zweiten Geschwin-
digkeit bewegt.
[0036] In einer bevorzugten Ausführungsform steht
das Fahrzeug im regulären Betrieb in Eingriff mit dem
zweiten Förderelement, nachdem dieses auf Grund sei-
ner zweiten Geschwindigkeit eine gegebenenfalls vor-
handene Lücke zwischen Förderelement und Kopp-
lungselement, geschlossen hat. Nach dem in Eingriff
Bringen des zweiten Kopplungselements trägt dieses je-
doch keine oder nur einen geringen Teil der Last, da das
zweite Transportsystem mit der ersten Geschwindigkeit,
aber niedrigerer Last auf das Fahrzeug wirkt. Alternativ
dazu kann das Fahrzeug im regulären Betrieb vom zwei-
ten Förderelement abgekoppelt sein, wobei jedoch im
Bedarfsfall das Fahrzeug an das zweite Förderelement
ankoppelt, um die Funktion als Rücklaufsicherung oder
sekundäres Transportsystem zum Weitertransport zu
übernehmen.
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[0037] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist die zweite Geschwindigkeit wenig-
stens so hoch wie die erste Geschwindigkeit. Dies gilt
solange, bis nach dem Beginn des Transportvorgangs
eine Lücke zwischen dem zweiten Förderelement und
dem zweiten Koppelelement geschlossen ist. Anschlie-
ßend ist die zweite Geschwindigkeit gleich groß wie die
erste Geschwindigkeit.
[0038] Grundsätzlich kann das zweite Förderelement
stillstehen, oder sich mit gleicher oder höherer Sollge-
schwindigkeit als das erste Förderelement bewegen. Bei
kleinerer Geschwindigkeit entsteht jedoch ein Klacker-
geräusch durch das Aufschlagen des zweiten Kopp-
lungselements am zweiten Förderelement, sobald sich
das Fahrzeug bewegt und dabei das zweite Förderele-
ment überholt. Dem könnte mit bekannten Methoden ent-
gegengewirkt werden. Vorzugsweise bewegt sich jedoch
die Sicherungskette mit gleicher Geschwindigkeit wie die
Transportkette, wobei eine Relativbewegung zwischen
dem Kopplungselement und der Sicherungskette ver-
mieden wird. Vorzugsweise weist die Sicherungskette
jedoch sogar eine höhere Sollgeschwindigkeit als die er-
ste Förderkette auf, bis das Kopplungselement der (red-
undanten) Sicherungskette ebenfalls in Kontakt mit dem
Fahrzeug ist. Ab diesem Zeitpunkt läuft sie mit gleicher
Geschwindigkeit. Anders ausgedrückt weist die zweite
Geschwindigkeit einen gleich hohen oder leicht höheren
Geschwindigkeits-Sollwert im Vergleich zur ersten Ge-
schwindigkeit auf. Durch Schlupf oder Regelung wird je-
doch nach dem Anliegen des Kopplungselements am
Förderelement ein Gleichlauf erzwungen.
[0039] Bei dieser erfindungsgemäßen Lösung wirkt
zudem die Sicherungskette als eine mitfahrende Anti-
Rollback-Einrichtung. Die Sicherungskette (zweites För-
derelement) ist praktisch eine zur Transportkette redun-
dante Kette, d.h. die Sicherungskette kann unabhängig
von der primären Transportkette betrieben werden. Ist
das erste Koppelungselement ein selbsteinrückendes
oder ankoppelndes, so übernimmt bei Transport mit der
Sicherungskette die primäre Transportkette die Funktion
der Rücklaufsicherung. In diesem Fall überholt das erste
Kopplungselement die erste Kette. Sie kann beispiels-
weise weich an das primäre Transportsystem angekop-
pelt sein und lastfrei mit gleicher Geschwindigkeit mit-
laufen, so dass im regulären Normalbetrieb keine oder
nur geringe Kraft auf sie wirkt und sie somit keinem Ver-
schleiß unterliegt.
[0040] Das Synchronisieren auf gleiche/höhere Ge-
schwindigkeit kann sowohl elektrisch wie auch mecha-
nisch (z.B. eine schaltbare oder eine Rutschkupplung
oder auch eine Überlastkupplung oder anderes) erfol-
gen. Ein Hydraulikmotor mit begrenztem Lastmoment
übernimmt automatisch diese Funktion.
[0041] Vorzugsweise weist das Fahrzeug für jede Ket-
te je zwei oder mehrere Mitnehmer auf, um zusätzlich
Redundanz bei Versagen eines Mitnehmers für den Wei-
tertransport zu erhalten. Weiterhin kann dadurch die
Rückfallhöhe (Höhendifferenz zwischen Positionen, an

denen das Fahrzeug an die Kette ankoppeln kann) und
damit die Belastungen auf die Bauteile reduziert werden.
Beispielsweise bei einer Kette ist die Rückfallhöhe von
der Kettenteilung, bei einer Zahnleiste von der Zahntei-
lung abhängig. Um die Rückfallhöhe zu reduzieren, ist
es notwendig, die Mitnehmer nicht exakt im Abstand des
Vielfachen der Kettenteilung anzuordnen, sondern um
z.B. � Kettenteilung versetzt. Es stehen also in der Regel
nicht alle Mitnehmer mit ihrem jeweiligen Transportele-
ment in Eingriff, sondern mit jedem Transportelement nur
ein Mitnehmer. Das sekundäre Transportelement trägt
im Normalbetrieb keine oder nur wenig Last, um im Fall
einer Störung "unverschlissen" die Last aufnehmen zu
können zu können. Im Fall einer Störung, z. B. eines
Ausfalls eines Mitnehmers, eines Kettensystems, eines
Antriebs, einer Kupplung, einer Steuerung, etc., steht der
Mitnehmer mit der redundanten Kette bereits in Eingriff
und übernimmt die gesamte Last.
[0042] Die Übernahme einer geringen Last durch das
sekundäre Transportsystem im Normalbetrieb kann me-
chanisch oder mittels Regelung realisiert werden. Eine
besonders bevorzugte Lösung sieht jedoch als Antrieb
für das erste und insbesondere für das zweite Förder-
element einen Hydraulikantrieb vor, der im Drehmoment
begrenzt ist, aber, solange der Mitnehmer keine Last
überträgt, etwas schneller als das primäre Förderele-
ment läuft. Sobald der Mitnehmer (Kettenhaken) Last auf
das zweite Förderelement überträgt, wirkt der Hydrauli-
kantrieb wie eine Rutschkupplung.
[0043] Bei Verwendung eines Hydraulikmotors kann
auch ein Ventil, insbesondere ein Rückschlagventil, auf
der Druckseite des Motors verwendet werden. Dies er-
möglicht eine sehr einfache, reaktionsschnelle Verhin-
derung des Rücklaufs ohne Ansteuerung einer Bremse.
Ist dieses Rückschlagventil entsperrbar und ist in der
Fluidleitung eine Drossel oder Blende vorgesehen, ist
eine kontrollierte Abwärtsfahrt mit einfachen Mittel zu er-
reichen, da die Drossel oder Blende die maximale Ab-
wärtsgeschwindigkeit begrenzt.
[0044] In einer Ausführungsform der Erfindung verfügt
das Fahrzeug über einen starren Mitnehmer, der Kräfte
in beiden Richtungen auf ein nicht angetriebenes För-
dermittel überträgt. Wird das Fahrzeug vom Hauptan-
triebssystem nach oben gezogen, wird somit auch das
passive zweite Förderelement mitbewegt. Fällt der
Hauptantrieb in einem Störfall aus, kann das passive
zweite Fördermittel als Rücklaufsicherung dienen, wenn
dieses z.B. mittels Freilauf oder mittels eines Hydromo-
tors mit Rückschlagventil (RSV) an einem der Umlenk-
räder eine Rückwärtsbewegung verhindert. Im Falle des
Hydromotors mit RSV (der eigentlich nur als Pumpe
dient) lässt sich nach Abkoppeln des Hauptantriebes,
z.B. mittels einer schaltbaren Kupplung, mit dem o. g.
Drosselventil zum Entsperren des RSVs auf sehr einfa-
che Weise eine kontrollierte Rückwärtsbewegung zurück
zum Fußpunkt des Lifts erreichen.
[0045] Vorzugsweise wird für das sekundäre Trans-
portsystem ein Antrieb kleiner Leistung eingesetzt, der
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in mindestens zwei Betriebsweisen betrieben werden
kann. In einem ersten Betriebsmodus wirkt der Antrieb
mit hoher Geschwindigkeit und kleinem Moment, in ei-
nem zweiten Betriebsmodus mit kleiner Geschwindigkeit
und hohem Moment. Im regulären Betrieb wird vorzugs-
weise der erste Modus, im Störfall, also bei einem Ausfall
des primären Transportsystems, der zweite Modus ein-
gesetzt.
[0046] Es ist im Rahmen der Erfindung möglich, dass
beide Transportsysteme mit einer gemeinsamen Steue-
rung betrieben werden. Eines der beiden Transportsy-
steme kann jedoch auch eine von der Anlagensteuerung
unabhängige Steuerung ("Hilfssteuerung") aufweisen.
[0047] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
von der "Hauptsteuerung" auf "Hilfs- oder Notsteuerung"
umgeschaltet werden.
[0048] Es ist möglich, dass beide Transportsysteme
mit einer gemeinsamen Energieversorgung, oder dass
beide Transportsysteme mit unabhängigen Energiever-
sorgungen betrieben werden. Zwischen diesen Energie-
versorgungen kann vorzugsweise umgeschaltet werden.
[0049] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Ber-
gung eines Fahrzeugs in einem Fahrgeschäft umfasst
einen oder mehrere der folgenden Schritte: a) Bereitstel-
lung eines primären Transportsystems; b) Bereitstellung
eines sekundären Transportsystem, wobei das sekun-
däre Transportsystem insbesondere unabhängig vom
ersten Transportsystem antreibbar ist; c) Verbinden des
Fahrzeugs mit dem sekundären Transportsystem im
Störfall des ersten Transportsystems; und d) Weiter-
transport des Fahrzeugs durch das sekundäre Trans-
portsystem.
[0050] Das Verbinden im Schritt c) bedeutet nicht
zwangsläufig, dass der Mitnehmer erst im Moment der
Störung in die Sicherungskette eingreift. Vielmehr kann
die Sicherungskette mit etwa gleicher Geschwindigkeit
lastfrei im normalen Betrieb mitlaufen. Die Verbindung
im Schritt c) entspricht die Übernahme der Last durch
das zweite Transportsystem.
[0051] Zwischen den Schritten c) und d) kann als wei-
terer Schritt das Lösen der Verbindung des Fahrzeugs
mit dem primären Transportsystem durchgeführt wer-
den.
[0052] Im Fall, dass das zweite Transportsystem eine
Ausführung mit einem Bergewagen umfasst, kann das
Verfahren einen oder mehrere der folgenden Schritte
umfassen: a) Einklinken eines Blockierelements, z.B. in
eine Verzahnung, im Störfall; b) Andocken eines Berge-
wagens am Fahrzeug; c) Lösen des Blockierelements
zur Freigabe des Fahrzeugs, wobei das Ausklinken direkt
oder indirekt durch das Andocken bzw. beim Andocken
bewirkt wird; und d) Weitertransport des Fahrzeugs
durch den Bergewagen.
[0053] Im Rahmen der Erfindung soll für sämtliche der
oben beschriebenen Merkmale einzeln und in allen denk-
baren Kombinationen Schutz beansprucht werden.
Merkmale und Vorteile, die im Zusammenhang mit einer
Vorrichtung beschrieben wurden, sollen auch als Merk-

male im Zusammenhang mit dem Verfahren (und umge-
kehrt) analog angesehen werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0054] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung be-
vorzugter Ausführungsbeispiele anhand der Figuren. Es
zeigen:

Figur 1 einen Abschnitt eines erfindungsgemäßen
Fahrgeschäfts;

Figur 2 eine perspektivische Ansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung; und

Figur 3 eine Teilbereich eines Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Trans- portsy-
stems.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGS-
BEISPIELE

[0055] Die Figur 1 zeigt einen Ausschnitt eines erfin-
dungsgemäßen Fahrgeschäfts 1. Der dargestellte Strek-
kenabschnitt 2 weist eine Fahrstrecke, beispielsweise
ein Schienensystem mit einem ansteigenden Abschnitt
2a, einen höchsten Punkt 2b und einen abfallenden Ab-
schnitt 2c auf. Ein schienengebundenes Fahrzeug 3 ist
im ansteigenden Abschnitt 2a und im abfallenden Ab-
schnitt 2c dargestellt.
[0056] Im ansteigenden Abschnitt 2a wird das Fahr-
zeug 3 über ein primäres Transportsystem 4 (Lift) in kon-
ventioneller Art und Weise über den höchsten Punkt 2b
der Fahrstrecke 2 befördert. Das primäre Transportsy-
stem 4 weist eine erste Förderkette 5, erste Kettenräder
6, und einen ersten Antrieb 7 zum Antrieb der ersten
Förderkette 5 auf. Das Fahrzeug wird mittels eines ersten
Mitnehmers 8, der in die Förderkette 5 eingreift, trans-
portiert.
[0057] Im aufsteigenden Abschnitt 2a ist das Fahrzeug
3 durch den Eingriff eines ersten Mitnehmers 8 in die
erste Förderkette 5 mit dem ersten Transportsystem 4
verbunden und wird über den Hochpunkt 2b transportiert.
Im absteigenden Abschnitt 2c wird der Mitnehmer 8 au-
ßer Eingriff mit der Förderkette 5 gebracht, so dass das
Fahrzeug 3 aufgrund der Schwerkraft nach unten be-
schleunigen die erste Förderkette 5 überholen kann. Der
Mitnehmer 8 des Fahrzeugs 3 wird automatisch auf
Grund seiner geometrischen Form und seiner Kinematik
außer Eingriff gebracht und muss somit eine Überhol-
funktion erfüllen können. Außerdem dient die Überhol-
funktion dazu, dass das Fahrzeug die Kette bei einem
aufgrund eines Störfalls sehr schnellen Kettenstopp oder
bei einer gebrochenen oder blockierten Kette überholen
kann. Diese Funktion wird prinzipiell durch eine mittels
Schwerkraft und/oder Federkraft und/oder anderer Kraft-
wirkungen in die Kette 5 eingerückte Klinke erfüllt, welche
in Fahrtrichtung eine Anschrägung aufweist, welche der
Klinke das Überholen von Kettengliedern erlaubt.
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[0058] Neben dem primären Transportsystem 4 weist
das Fahrgeschäft 1 ein sekundäres Transportsystem 9
auf. Das sekundäre Transportsystem 9 ist parallel zum
primären Transportsystem 4 angeordnet und weist red-
undante Elemente auf, nämlich eine zweite Förderkette
10, zweite Kettenräder 11, einen zweiten Antrieb 12, und
einen am Fahrzeug angebrachten zweiten Mitnehmer
13. Das sekundäre Transportsystem 9 weist beispiels-
weise ein eigenes Antriebssystem 12 mit eigenem Ge-
nerator auf, das einen Transport des Fahrzeugs 3 in eine
oder beide Richtungen erlaubt. Zudem kann das zweite
Transportsystem 9 eine eigene Steuerung aufweisen.
Der zweite Mitnehmer 13 steht in Eingriff mit der zweiten
Förderkette 10. Der zweite Mitnehmer 13 trägt jedoch im
regulären Betrieb im Vergleich zum ersten Mitnehmer 8
eine geringere Last. Erst im Fall einer Störung kann der
zweite Mitnehmer 13 die volle Last übernehmen und das
Fahrzeug 3 weiter transportieren.
[0059] Der erste und der zweite Mitnehmer 8, 13 sind
in der Figur 1 zur Verdeutlichung so eingezeichnet, als
wären sie hintereinander bzw. longitudinal versetzt am
Fahrzeug 3 angeordnet. Vorzugsweise sind sie jedoch
nebeneinander angeordnet, so dass der zweite Mitneh-
mer 13 in der Seitenansicht nach Figur 1 vom ersten
Mitnehmer 7 normalerweise verdeckt wäre.
[0060] Insbesondere können jedoch auch zwei oder
mehr als zwei Mitnehmer für jede Kette vorgesehen sein,
um die maximale Rückfallstrecke um den Faktor 2 oder
mehr zu reduzieren (die Rückfallstrecke wird durch die
Anordnung der zweiten Mitnehmer zwischen zwei Ket-
tengliedern auf dem halben Abstand zwischen zwei Ket-
tengliedern reduziert). Im Fall eines Rückfalls des Fahr-
zeugs 3 aufgrund eines Störfalls wird somit die auf die
Komponenten der Transportsysteme und die Insassen
des Fahrzeugs 3 wirkende Last verringert.
[0061] Sämtliche der Mitnehmer können identisch
sein, sowohl für das primäre Transportsystem 4 als auch
für das sekundäre Transportsystem 9.
[0062] Im normalen Betrieb bewegt sich die zweite
Förderkette 10 des redundanten sekundären Transport-
systems 9 relativ zur ersten Förderkette 5 mit leicht er-
höhter Sollgeschwindigkeit, sobald der zweite Mitneh-
mer 13 in Eingriff mit der zweiten Förderkette 10 steht,
somit mit gleicher Geschwindigkeit wie die erste Förder-
kette 5. Die zweite Förderkette 10 trägt (bei Gleichlauf)
nur einen geringen Anteil der Last. Im Störfall übernimmt
das zweite Transportsystem 9 die Funktion einer Rück-
fallsicherung und eines Bergesystems, wobei sie die
Transportfunktion des ersten Transportsystems 4 über-
nimmt. Die Rücklaufsicherung ist in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel durch eine ersten Bremse (nicht darge-
stellt), die auf das erste Kettenrad 6 wirkt, und eine zweite
Bremse, die auf das zweite Kettenrad 11 wirkt, realisiert.
Auf diese Weise kann das Fahrzeug 3 sicher an einen
gewünschten Ort weitertransportiert werden.
[0063] Die Elemente werden noch deutlicher anhand
der Figur 2. Gleiche Elemente sind mit gleichen Bezugs-
zeichen wie in der Figur 1 bezeichnet.

[0064] Insbesondere sind zwei parallel angeordnete
Förderketten 5 und 10 entlang eines Abschnitts der Fahr-
strecke 2 angeordnet. Das primäre Transportsystem 4
ist im regulären Betrieb das Haupttransportsystem, das
größtenteils die Last trägt und das Fahrzeug bewegt. Das
sekundäre Transportsystem 9 ist ein Hilfstransportsy-
stem, das mit gleicher Geschwindigkeit, evtl. mit höherer
Sollgeschwindigkeit, aber geringerem Drehmoment
bzw. geringerer Last mitläuft. Nur im Fall einer Störung
des primären Transportsystems 4 übernimmt das sekun-
däre Transportsystem 9 die Last und bewegt das Fahr-
zeug 3 mit höherem Drehmoment als im Niedriglastmo-
dus. Außerdem wirkt das sekundäre Transportsystem 9
als Rücklaufsicherung im Fall eines Aussetzens des pri-
mären Transportsystems 4.
[0065] Die Figur 3 zeigt einen Teilbereich eines Aus-
führungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Transport-
systems 4 für ein Fahrgeschäft 1.
[0066] Das Transportsystem 4 weist eine endlose För-
derkette 5 auf, die entlang eines Transportabschnitts ei-
ner Fahrstrecke 2 für schienengebundene Fahrzeuge 3
angeordnet ist. Die Förderkette 5 wird durch ein erstes
Kettenrad 6a und ein zweites Kettenrad 6b umgelenkt
bzw. geführt. Das erste Kettenrad 6a ist um eine erste
Achse A drehbar gelagert. Das erste Kettenrad 6a ist das
Kettenrad, das unmittelbar als nächstes Kettenrad hinter
dem Transportabschnitt angeordnet ist und eine Umlen-
kung der Förderkette 5 bewerkstelligt.
[0067] Wie in der Figur 3 schematisch angedeutet,
steht das Fahrzeug 3 während seiner Bewegung entlang
des Transportabschnitts über wenigstens einen Mitneh-
mer 8 mit der Förderkette 5 in Verbindung und wird somit
über den höchsten Punkt des Transportabschnitts trans-
portiert.
[0068] Erfindungsgemäß ist wenigstens das erste Ket-
tenrad 6a relativ zur Fahrstrecke 2 beweglich gelagert.
Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das erste Ket-
tenrad 6a über einen Arm 14 um eine zweite Achse B
verschwenkbar angeordnet. Die Schwenkachse B ist be-
züglich der Liftkonstruktion 2 feststehend angeordnet.
Der Arm 14 bzw. das Kettenrad 6a werden mittels einer
Feder 16 gegen einen Anschlag 15 vorgespannt. Die
zweite Seite der Feder 16 ist an einem feststehenden
Befestigungselement 17 befestigt, das mit der Liftkon-
struktion 4 fest verbunden ist.
[0069] Ein Anschlag 15 beschränkt die Auslenkung
des ersten Kettenrads 6a in einer ersten Richtung R, in
die das erste Kettenrad 6a vorgespannt ist. Die Vor-
spannkraft ist insbesondere gleich groß oder etwas grö-
ßer als die größte im Normalbetrieb auftretende Kraft ist.
Optional kann parallel zur Feder 16 ein Dämpfer 18 an-
geordnet sein. Das erste Kettenrad 6a wird bei einem
Zurückfallen des Fahrzeugs 3 gegen die Vorspannkraft
in eine Richtung -R verschwenkt, bis das Fahrzeug 3
vollständig abgebremst ist. Mit Hilfe der Konstruktion
wirkt sich ein Zurückfallen des Fahrzeugs 3 in die För-
derkette 5 aufgrund einer Störung so aus, dass die auf
die Insassen auftretenden Kräfte nicht durch die Fallhöhe
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des Fahrzeugs 3 bestimmt werden, sondern durch die
Eigenschaft des elastischen Elements 16 bzw. der ela-
stischen Elemente 16.
[0070] Eine Kombination mit dem in den Figuren 1 und
2 dargestellten Ausführungsformen ist ebenfalls Gegen-
stand der Erfindung. Dabei können das erste Kettenrad
6a des ersten Transportsystems 4 und / oder ein erstes
Kettenrad 11a des zweiten Transportsystems 9 elastisch
vorgespannt gelagert sein. Bei einem Ausfall des ersten
Transportsystems 4 wirkt das zweite Transportsystem 9
als Rücklaufsicherung. Das zweite Transportsystem 9
kann das Fahrzeug 3 durch das Verschwenkung der er-
sten Kettenräder 6a und 11a sehr sanft übernehmen.
Dabei fällt zunächst das Fahrzeug 3 in das zweite Trans-
portsystem 9 zurück, wodurch es zu einem Verschwen-
ken des ersten Kettenrads 6a kommen kann. Das Zu-
rückfallen im zweiten Transportsystem 9 wird auf diese
Weise abgefedert.

Patentansprüche

1. Fahrgeschäft, umfassend einen Streckenverlauf,
wenigstens ein entlang des Streckenverlaufs be-
wegbares Fahrzeug, und wenigstens ein erstes
Transportsystem zur Bewegung des Fahrzeugs ent-
lang des Strekkenverlaufs, wobei das erste Trans-
portsystem wenigstens einen ersten Antrieb auf-
weist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Fahrgeschäft wenigstens ein zweites Transport-
system zum Weitertransport und/oder zum Abbrem-
sen des Fahrzeugs bei einer Störung des ersten
Transportsystems aufweist.

2. Fahrgeschäft nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Transportsystem wenigstens einen zwei-
ten Antrieb aufweist.

3. Fahrgeschäft nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Transportsystem und/oder das zweite
Transportsystem wenigstens eine Rücklaufsiche-
rung zur Verhinderung einer Rückwärtsbewegung
bei einer Störung des ersten Transportsystems auf-
weisen.

4. Fahrgeschäft nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Transportsystem wenigstens ein erstes
durch den ersten Antrieb bewegbares erstes Förder-
element zur Übertragung der Antriebskraft des er-
sten Antriebs auf das Fahrzeug aufweist.

5. Fahrgeschäft nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Fahrgeschäft wenigstens ein erstes Kopplungs-
element zum Ankoppeln und/oder zum Abkoppeln
des Fahrzeugs vom ersten Fördersystem aufweist.

6. Fahrgeschäft nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Transportsystem wenigstens ein zweites
Förderelement zur Übertragung der Antriebskraft
des zweiten Antriebs auf das Fahrzeug aufweist.

7. Fahrgeschäft nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Fahrgeschäft wenigstens ein zweites Kopp-
lungselement zum Ankoppeln und/oder zum Abkop-
peln des Fahrzeugs vom zweiten Fördersystem auf-
weist.

8. Fahrgeschäft nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Fahrgeschäft einen Hydraulikmotor mit wenig-
stens einem Rückschlagventil zur Verhinderung des
Rücklaufs des ersten Förderelements und/oder des
zweiten Förderelements umfasst.

9. Sicherheitssystem für ein schienengebundenes
Fahrzeug in einem Fahrgeschäft,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Sicherheitssystem ein redundantes Transport-
system aufweist, das zusätzlich zu einem ersten
Transportsystem zur Bewegung des schienenge-
bundenen Fahrzeugs parallel zu diesem angeordnet
ist.

10. Sicherheitssystem nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Transportsystem wenigstens einen ersten
Antrieb aufweist, und das zweite Transportsystem
einen zweiten Antrieb aufweist.

11. Sicherheitssystem nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Transportsystem ein erstes Förderelement
aufweist, und das redundante Transportsystem ein
zweites Förderelement aufweist.

12. Sicherheitssystem nach Anspruch 9, 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Transportsystem wenigstens ein erstes
Kopplungselement, und das redundante Transport-
system wenigstens ein zweites Kopplungselement
aufweist.

13. Verfahren zum Betrieb eines Fahrgeschäfts, insbe-
sondere eines Fahrgeschäfts nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche 1 bis 8, wobei
ein Fahrzeug mittels eines ersten Transportsystems
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entlang einer Fahrstrecke bewegt, wobei das Fahr-
zeug an ein erstes mit einer ersten Geschwindigkeit
bewegtes Förderelement angekoppelt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein zweites Förderelement eines zweiten Transport-
systems im regulären Betrieb zusätzlich parallel zum
ersten Förderelement mit einer zweiten Geschwin-
digkeit bewegt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Fahrzeug im regulären Betrieb in Eingriff mit
dem zweiten Förderelement steht.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Geschwindigkeit wenigstens so hoch wie
die erste Geschwindigkeit ist.

16. Verfahren zur Bergung eines Fahrzeugs in einem
Fahrgeschäft, insbesondere eines Fahrgeschäfts
nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 7,
umfassend die folgenden Schritte:

a) Bereitstellung eines primären Transportsy-
stems;
b) Bereitstellung eines sekundären Transport-
system, wobei das sekundäre Transportsystem
insbesondere unabhängig vom ersten Trans-
portsystem antreibbar ist;
c) Verbinden des Fahrzeugs mit dem sekundä-
ren Transportsystem im Störfall des ersten
Transportsystems;
d) Lösen der Verbindung des Fahrzeugs mit
dem primären Transportsystem; und
e) Weitertransport des Fahrzeugs durch das se-
kundäre Transportsystem.
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